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RS OGH 1998/5/6 3R20/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1998

Norm

RATG §7

KO §110

JN §56 Abs2

Rechtssatz

Der Streitwert im Prüfungsprozeß nach § 110 KO ergibt sich aus der Höhe der festzustellenden Konkursforderung; eine

Bewertung durch die klagende Partei ist daher nicht erforderlich.

Anmerkung

Unter dieser Rechtssatznummer befand sich ursprünglich auch die Entscheidung GZ 19 Bs 300/98. Diese ist nunmehr

unter RW0000704 abrufbar.

Entscheidungstexte

3 R 20/98b

Entscheidungstext OLG Wien 06.05.1998 3 R 20/98b
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